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§ 202 ASVG Korperersatzstucke,
orthopadische Behelfe und andere

Hilfsmittel.

ASVG - Allgemeines Sozialversicherungsgesetz

@ Berucksichtigter Stand der Gesetzgebung: 05.11.2025

1. (1)Der Versehrte hat Anspruch auf Versorgung mit Korperersatzstiicken, orthopadischen Behelfen und anderen
Hilfsmitteln, die erforderlich sind, um den Erfolg der Heilbehandlung zu sichern oder die Folgen des
Arbeitsunfalles oder der Berufskrankheit zu erleichtern. Alle diese Hilfsmittel missen den persénlichen und
beruflichen Verhaltnissen des Versehrten angepal3t sein.

2. (2)Wenn bei einem Arbeitsunfall ein Kérperersatzstick, ein orthopadischer Behelf oder ein anderes Hilfsmittel
schadhaft oder unbrauchbar wird oder verlorengeht, hat der Trager der Unfallversicherung die Kosten fur die
Beseitigung des eingetretenen Schadens zu Ubernehmen.

3. (3)Schadhaft oder unbrauchbar gewordene oder verlorengegangene Hilfsmittel sind auf Kosten des Tragers der
Unfallversicherung wieder herzustellen oder zu erneuern. Vor Ablauf einer festgesetzten Gebrauchsdauer besteht
der Anspruch auf Ersatz oder Erneuerung nur, wenn der Versehrte glaubhaft macht, daf3 ihn an der
Beschadigung, Unbrauchbarkeit oder dem Verlust des Hilfsmittels kein Verschulden trifft.

4. (4)Hat der Versehrte die Hilfsmittel selbst beschafft oder instandsetzen lassen, so gebuhrt ihm, wenn die
Beschaffung oder Instandsetzung erforderlich und zweckmaRig war, der Ersatz in dem Betrage, den der Trager
der Unfallversicherung hatte aufwenden mussen.

In Kraft seit 01.01.1956 bis 31.12.9999

© 2025 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
file:///

	§ 202 ASVG Körperersatzstücke, orthopädische Behelfe und andere Hilfsmittel.
	ASVG - Allgemeines Sozialversicherungsgesetz


